
Gemeinde Ilvesheim             Rhein-Neckar-Kreis 

 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserver-

sorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserver-
sorgungssatzung - WVS) der Gemeinde Ilvesheim 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und 
der §§ 2, 8 Abs. 2, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilvesheim am 12.12.2016 folgende  
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung 
- WVS) der Gemeinde Ilvesheim vom 16.12.2002 in der Fassung vom 17.12.2012 be-
schlossen: 
 

§ 1 

§ 41 - Verbrauchsgebühren - erhält folgende Fassung: 

 

§ 41 
Verbrauchsgebühren 

 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 42) be-

rechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,30 Euro. 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler ver-

wendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,30 Euro. 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

 
 
Ilvesheim, 12.12.2016 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Andreas Metz 
 



Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen.  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeis-
ter dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungs-
beschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 


